
 

Salzburg, am 23.07.2014 
 
 

 
 

Laut LPD Einsatzbefehl vom 17. Juli 2014 zum Bundesligaspiel Red Bull Salzburg 
– Rapid Wien wurde die Sicherstellung der Erreichbarkeit der Einsatzbeamten 

zwecks eventuell notwendiger ad hoc Gestellungsvorverlegung angeordnet. Dies war 
durch die Dienststellen der einberufenen Beamten sicherzustellen und es handelte 

sich hierbei um keine Bereitschaftsanordnung im Sinne des DiMa. 
 

Der Fachausschuss stellt fest, dass wenn bei derartigen Einsätzen eine 
Vorverlegung eines Einsatzes nicht ausgeschlossen werden kann bzw. zu erwarten 
ist und eine Gewährleistung einer sofortigen Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft 

der Beamten seitens der Landespolizeidirektion notwendig erscheint, die 
Landespolizeidirektion gemäß den Bestimmungen des DiMa die Möglichkeit der 

Anordnung einer Bereitschaft hätte. 
 

Seitens des Fachausschusses können derartige Anordnungen, wie im 
gegenständlichen Einsatzbefehl, nicht akzeptiert werden. Die Sicherstellung der 

Erreichbarkeit der für den Einsatz nötigen Kolleginnen und Kollegen kann und darf 
nicht auf PI Ebene abgewälzt werden. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Walter Deisenberger 

 


